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 Veröffentlicht am 13.02.1957

Norm

ZPO §228 B3aa

Rechtssatz

Trotz der Möglichkeit einer Klage auf Zuhaltung eines Mietvertrages ist das rechtliche Interesse an der alsbaldigen

Feststellung des aufrechten Bestandes des Mietrechtes unter Umständen, insbesondere bei verworrener Rechtslage,

wie sie durch Anforderung und späteren Wegfall des Anforderungsbescheides entsteht, gegeben.
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